
Beitrags- und Gebührenordnung des MRC

Stand: gültig ab 01.10.2023

Alle Zahlungen erfolgen im Januar für das gesamte Jahr, und können über unser
Vereinskonto beglichen werden. Verbindlichkeiten sind einklagbar.

Mitgliedsbeiträge

für Neumitglieder gilt eine beitragsfreie Probezeit von 4 Wochen

Ehrenmitglieder sind beitragsfrei (haben alle Rechte der Mitgliedschaft 3 aber keine Pflichten)

Mitgliedschaft Jahresbeitrag entspricht p. Monat

1.) Kinder bis 14 Jahre   39,00€   3,25€

2.) Jugendliche ab 14 Jahre   75,00€   6,25€

3.) Erwachsene ab 18 Jahre 192,00€ 16,00€

4.) Azubi+Student ü.18,Rentner,Arbeitsl  96,00€   8,00€

5.) Gastruderer   50,00€ Jahrespauschale

6.) fördernde Mitglieder   62,50€ Jahrespauschale

Ermäßigungen

Paare, Geschwister, ein Elternteil + Kind (in einem Haushalt wohnend) 10%

Familien (Eltern und Kinder in einem Haushalt wohnend sind Mitglieder) 20%

auf Jahrespauschalen werden keine Ermäßigungen gewährt

Kaution: 85,00€ (Wird bei Mitgliedschaft 3 und 4 erhoben und bei Austritt 
rückerstattet bzw. mit offen Forderungen verrechnet)

Schlüsselgeld: 5,00€ (Schlüsselgeld wird nicht rückerstattet,                                        
nur Mitgliedschaften 3, 4 und 5 können einen Schlüssel 

erhalten)
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Bei Austritt aus dem MRC ist eine Kündigungsfrist von einem Monat zum Ende 
eines Kalenderjahres einzuhalten. Bei Statuswechsel des Mitgliedschaft gilt 
ebenfalls eine Frist von einem Monat zum Ende des Kalenderjahres.

Mahngebühren

für zu spät bezahlte Mitgliedsbeiträge:

Februar: Beitrag +   5,00€

März: Beitrag + 10,00€

April: Beitrag + 15,00€

Mai: Beitrag + 20,00€ sowie eine schriftliche Mahnung

Juni: Beitrag + 25,00€

bei Ausbleiben der Beiträge bis Ende Juni erfolgt ein Ausschluss zum 01.07.

je nicht geleisteter Arbeitsstunde   7,50€*

für nicht geleisteten Reinigungsdienst 25,00€**

* 12h Arbeitseinsätze pro Kalenderjahr sind Pflicht (Mitgliedschaften 3 + 4)

** ein Reinigungsdienst pro Kalenderjahr (Mitgliedschaften 3 + 4, Jugend 1x pro Gruppe)

sonstige Gebühren

-Benutzung der Sauna: erste Person / Einzelperson 4€

jede weitere Person 3€

Kinder (bis 14 Jahre) 2€

Saunabenutzung ins EFA System eintragen, Abrechnung erfolgt zur 
Mitgliederversammlung

-Übernachtung (Bett, Luma, Zelt) 5,00€ je Nichtmitglied
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-Bootshausnutzung:

Mitglieder mit der Mitgliedschaft 3, 4 und 5 80,00€

Mitglieder mit der Mitgliedschaft 6 180,00€

an Nichtmitglieder über ein Mitglied 300,00€

Betriebe,Vereine und Institutionen     nach Vereinbarung

-Geländenutzung (für Nichtmitglieder):

Picknick für Erwachsene (nur Gelände und WC)     2€ p.P.

Picknick für Kindergruppen bis 14Jahre (nur Gelände und WC)     1€ p.P.

Aufschlag Festzelt für Nichtmitglieder   30,00€

die Verantwortung/Haftung liegt immer beim eintragenden Mitglied

-Rollsitzgeld je Tag und Platz: für Fördermitglieder     2,50€

für Gäste des MRC     5,00€

-Nutzung des Bootshängers nur nach Absprache mit dem Vorstand

bis 3 Tage   25,00€

von 4 bis 7 Tage   50,00€

von 8 bis 10 Tage   75,00€

von 11 bis 14 Tagen 100,00€

usw.
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